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Mira-tip

Wohntip Werkstätten für Möbel,
Büromöbel und Innenausbau

Walter Wirz Innenarchitekt SWB VSI
Sissach Gelterkinderstraße 28

Muba 1963 Halle 17, Stand 5690

Halle 11, Stand 4162

Schutzanstrich für feuchte
Räume

'n England wurde ein Anstrich
entwickelt, der sich für den Schutz von
Räumen eignet, die dauernder Feuchtigkeit

ausgesetzt sind. Es handelt
S|ch hier nicht um eine eigentliche
Farbe, sondern um einen veredelten
"austoff auf Zementbasis. Das als
paintcrete bezeichnete Produkt kann
auf nassem Mauerwerk,Zement- und
Kalkputz, Sichtbeton, Eternit, auf
altem und neuem Backsteinmauer-
Werk im Streich- oder im Spritzver-
tahren aufgetragen werden. Das
tiodukt ist zementecht, wasserfest,
beständig gegen Salzwasser, Salz-
wasserdämpfe, Laugen, leichte Säu-
ren. Milch- und Obstsäure. Der
Schutzanstrich schließt den Unter-
9rund nicht ab, sondern läßt
demselben bei zweimaligem Anstrich
seine freie Atmung. Erst wenn
verstärkte Schichten aufgetragen wer-
^en> wirkt das Produkt abdichtend,
^er Schutzanstrich wird härter als
dement und kann mit dem
Wasserschlauch abgespritzt oder mit heißer
Lau9e abgewaschen werden. Ein
sachgemäßer Paintcretanstrich
erhält mit dem Untergrund eine
déroge Bindung, daß ein Rissigwer-

en oder Absplittern unmöglich ist.
ern Schimmel in feuchten Räumen

ann dadurch begegnet werden, daß
man zunächst den Untergrund mit
eir>em speziellen Mittel behandelt

nd dann dem Schutzanstrich eine
fondere, antifungizide Lösung

feifügt.
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Carel Blazer, Amsterdam
Violette Cornelius, Amsterdam
Egidius van Dum, Amsterdam
Klaus F. Kallmorgen, Hamburg
Fas Keuzenkamp, Utrecht
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Satz & Druck
Huber & Co. AG, Frauenfeld
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Merz-Roller Schubladenführungen
sind besser!
Wir liefern für jeden Zweck das passende
Modell: einfacher Auszug,

doppelter Auszug und Differenzialauszug.

Sil 3.. &.L

Spezialausführungen
auf Anfrage. Bezug durch den Fachhandel.

Merz-Meyer AG,

Metallwarenfabrik, St. Margrethen /St.G.
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